Neufassung der Bienenseuchen-Verordnung
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zuletzt gedndert durch Verordnung vom 18. April 2000 ( BGBI. I S. 531)
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Auf Grund des Artikels 9 der Verordnung zur Anderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen
vom 24. November 1995 (BGBI. 1 5. 1549) wird nachstehend der Wortlaut der
Bienenseuchen-Verordnung in der ab 30. November 1995 geltenden Fassung
bekanntgemacht. Die Neufassung berticksichtigt:

1. die Fassung der Bekanntmachung vom 19. November 1984 (BGBI. I S. 1409),

2. die am 1. Januar 1989 in Kraft getretene Verordnung vom 6. Dezember 1988 (BGBI. I S.
2207),

3. 3 den am 1. Juni 1991 in Kraft getretenen Artikel 27 der Verordnung vom 23. Mai 1991
(BGBL I S. 1151),

4. den am 30. November 1995 in Kraft tretenden Artikel 1 der Verordnung vom 24.
November 1995 (BGBI. I S. 1549).

Jo—

. Begriffsbestimmungen

§1

(1) Bienenvolk im Sinne der Verordnung sind die in einer Bienenwohnung lebenden Bienen
mit ihrer Brut und ihren Waben.

(2) Bienenstand im Sinne der Verordnung sind die Rdume oder Einrichtungen, in denen
Bienenvolker gehalten werden oder gehalten worden sind.
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I1. Allgemeine Vorschriften
§1a

Wer Bienen halten will, hat dies spatestens bei Beginn der Tétigkeit der zustindigen Behorde
unter Angabe der Anzahl der Bienenvolker und ihres Standortes anzuzeigen.

§2
(1) Betriebe, in denen
1. gewerbsméBig Honig gelagert oder behandelt wird,
2. Mittelwinde fiir Bienenwaben hergestellt werden oder
3. Seuchenwachs be- oder verarbeitet wird,
unterliegen der Beaufsichtigung durch die zustindige Behorde.

(2) In Betrieben, in denen Honig gewerbsmifig behandelt wird, miissen zur Aufbewahrung,
Be- und Verarbeitung, zum Abfiillen und fiir die Beforderung von Honig benutzte
Gegenstiande nach Gebrauch

1. mit kochendem Wasser griindlich gereinigt,
2. fiir mindestens 20 Minuten einer Temperatur von mindestens 230°C ausgesetzt oder

3. so aufbewahrt werden, dall sie Bienen nicht zugénglich sind. Die Betriebsraume sind
bienendicht zu halten.

(3) Honig aus, Betrieben, in denen Honig gewerbsméBig behandelt wird, darf nur so beseitigt
werden, dal} er Bienen nicht zugénglich ist.

(4) Betriebe, die gewerbsméfBig Honig zur Herstellung von Futterteig verwenden, miissen
Honig mit einem Verfahren behandeln, durch das Erreger iibertragbarer Bienenkrankheiten
abgetdtet werden.

(5) Die zustindige Behorde kann die MaBnahmen nach Absatz 2 sowie fiir Trester die
Malnahmen nach Absatz 3 fiir Betriebe, in denen Mittelwinde fiir Bienenwaben hergestellt
werden oder Seuchenwachs be- oder verarbeitet wird, anordnen, soweit dies zur Verhiitung
der Verschleppung der bosartigen Faulbrut notwendig ist. Sie kann ferner anordnen, daf3
Plitze der in Absatz 1 genannten Betriebe, an denen Honig gelagert oder aufbewahrt wird,
bienendicht zu halten sind und Wachs, das zur Herstellung von Mittelwénden fiir
Bienenwaben verwendet wird, mit einem Verfahren behandelt wird, durch das Erreger
iibertragbarer Bienenkrankheiten abgetotet werden, soweit dies zur Verhiitung der
Verschleppung der amerikanischen Faulbrut notwendig ist.

§ 2a

(aufgehoben)
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§3

Ist zu befiirchten, daB3 sich die amerikanische Faulbrut, die Acariose (Milbenseuche) oder die
Varroatose ausgebreitet hat oder ausbreitet, kann die zustindige Behorde eine amtliche
Untersuchung aller Bienenvdlker und Bienenstdnde des verdachtigen Gebietes anordnen.

§4

Der Besitzer von Bienenvolkern und Bienenstdnden oder sein Vertreter ist verpflichtet, zur
Durchfiihrung von Untersuchungen die erforderliche Hilfe zu leisten.

§5

(1) Der Besitzer oder die mit der Beaufsichtigung, Wartung und Pflege der Bienenvdlker
betrauten Personen haben fiir Bienenvolker, die an einen anderen Ort verbracht werden,
unverziiglich nach dem Eintreffen der fiir den neuen Standort zustdndigen Behorde oder einer
von ihr beauftragten Stelle eine Bescheinigung des fiir den Herkunftsort zustindigen
beamteten Tierarztes vorzulegen. Aus der Bescheinigung mul3 hervorgehen, dafl die Bienen
als frei von amrikanischer Fallbrut befunden worden sind und der Herkunftsort der Bienen
nicht in einem Faulbrut-Sperrbezirk liegt. Die Bescheinigung darf nicht vor dem 1. September
des vorhergehenden Kalenderjahres ausgestellt und nicht élter als neun Monate sein.

(2) Die Bescheinigung nach Absatz 1 wird von der fiir den neuen Standort zustdndigen
Behorde oder der von ihr beauftragten Stelle einbehalten. Fiir Bienenvolker, die nur
voriibergehend an einen anderen Ort verbracht werden, trdgt sie in der Bescheinigung den Ort,
den Beginn und das Ende der Wanderung sowie am Ort der Wanderung auf dem Bienenstand
festgestellte Bienenseuchen ein. Die Bescheinigung wird dem Besitzer oder den mit der
Beaufsichtigung, Wartung oder Pflege der Bienenvdlker betrauten Personen wieder
ausgehédndigt, wenn die Bienenvolker aus dem Bezirk der zustindigen Behorde verbracht
werden.

(3) Die zustindige Behorde kann Ausnahmen von den Absédtzen 1 und 2 zulassen, wenn
Belange der Seuchenbekdmpfung nicht entgegenstehen.

§ Sa

Der Besitzer von Bienenvolkern, die nur voriibergehend an einen anderen Ort verbracht
werden, hat an dem Bienenstand ein Schild mit seinem Namen und seiner Anschrift sowie der
Zahl der Bienenvolker in deutlicher und haltbarer Schrift gut sichtbar anzubringen. Er hat
dafiir zu sorgen, daf3 die Bienenvdlker in seiner Gegenwart oder im Beisein eines von ihm
Beauftragten von dem beamteten Tierarzt untersucht werden konnen, soweit eine solche
Untersuchung aus Griinden der Seuchenbekdampfung erforderlich ist.

§ 5b

Die zustindige Behdrde kann anordnen, daB in einem Sperrbezirk, in einem nach § 3
verddchtigen Gebiet oder einem nach § 14 Abs. 2 oder § 16a Abs. 2 bestimmten Gebiet die
Besitzer von Bienenvolkern diese unter Angabe des Standortes der Bienenstdnde anzuzeigen
haben.
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II1. SchutzmafBiregeln gegen die amerikanische Faulbrut

1. Verschluff von Bienenwohnungen

§6

Von Bienen nicht mehr besetzte Bienenwohnungen sind stets bienendicht verschlossen zu
halten.

2. SchutzmaBregeln vor amtlicher Feststellung der amerikanischen Faulbrut oder des
Seuchenverdachts

§7

(1) Im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der amerikanischen Faulbrut
diirfen vor der amtlichen Feststellung an dem Bienenstand keine Verdnderungen
vorgenommen werden. Insbesondere diirfen

1. Bienenvolker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfille, Wachs und
Honig sowie Futtervorrite, Bienenwohnungen und benutzte Gerétschaften nicht aus dem
Bienenstand entfernt und

2. Bienenvolker und Bienen nicht in den Bienenstand verbracht werden.
Die Sétze 1 und 2 gelten nicht fiir Honig, der nicht zur Verfiitterung an Bienen bestimmt ist.

(2) Dariiber hinaus darf der Bienenstand nur von dem Besitzer, seinem Vertreter, den mit der
Beaufsichtigung, Wartung und Pflege der Bienenvolker betrauten Personen, von Tierdrzten
und von Personen im amtlichen Auftrag betreten werden.

3. SchutzmaBiregeln nach amtlicher Feststellung der amerikanischen Faulbrut

§8

(1) Ist der Ausbruch der amerikanischen Faulbrut amtlich festgestellt, unterliegt der
Bienenstand nach Maf3gabe folgender Vorschriften der Sperre:

1. der Bienenstand darf nur von dem Besitzer, seinem Vertreter, den mit der
Beaufsichtigung, Wartung und Pflege der Bienenvolker betrauten Personen, von
Tierdrzten und von Personen im amtlichen Auftrag betreten werden.

2. Bienenvolker, lebende Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfille, Wachs, Honig,
Futtervorrite, Bienenwohnungen und benutzte Geritschaften, die sich in dem Bienenstand
oder auBlerhalb des Bienenstandes auf dem Grundstiick befinden, diirfen von ihrem
Standort nicht entfernt werden; tote Bienen diirfen nur zur unschéddlichen Beseitigung
nach Anweisung des beamteten Tierarztes entfernt werden.

3. Bienenvolker und Bienen dirfen nicht in den Bienenstand verbracht werden.

4. Waben, Wabenteile verseuchter oder seuchenverddchtiger Bienenvolker sowie
Futtervorrite aus Bienenwohnungen verseuchter oder seuchenverdéchtiger Bienenvolker
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diirfen nicht, lebende Bienen nur nach Durchfiihrung eines Kunstschwarmverfahrens in
unverseuchte Bienenwohnungen des Bienenstandes verbracht werden.

5. In dem Bienenstand gewonnener Honig darf an Bienen nicht verfiittert werden.

6. Aus Bienenwohnungen entfernte Waben, Wabenteile und Wabenabfille sowie
Behiltnisse, die Honig enthalten und Geritschaften, denen Honig anhaftet, miissen so
aufbewahrt werden, daf sie Bienen nicht zugénglich sind.

7. Tote Bienen und tote Bienenbrut sowie iibrige Bienenbrut des seuchenkranken
Bienenvolkes, ferner Abfille aus Bienenwohnungen sind nach ndherer Anweisung des
beamteten Tierarztes unschédlich zu beseitigen.

8. Die Bienenstinde und Bienenwohnungen, auler solchen aus Stroh, sowie Gerétschaften
sind nach ndherer Anweisung des beamteten Tierarztes und unter amtlicher Uberwachung
zu reinigen und zu entseuchen; Bienenwohnungen aus Stroh sind zu verbrennen.

9. Waben, Wabenteile und Wabenabfille aus verseuchten Bienenwohnungen, Vorratswaben,
Wachs und, soweit aus Griinden der Seuchenbekdmpfung erforderlich, auch Futtervorrite
sind nach ndherer Anweisung des beamteten Tierarztes zu entseuchen oder unschédlich zu
beseitigen.

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 findet keine Anwendung auf

1. Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfille, wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe,
die iiber die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfligen, unter der
Kennzeichnung "Seuchenwachs" abgegeben werden, und

2. Honig, der nicht zur Verfiitterung an Bienen bestimmt ist.

§9

(1 Die zustindige Behorde ordnet die Totung der seuchenkranken Bienenvolker an. Sie kann
hiervon absehen und die Behandlung durch ein Kunstschwarmverfahren zulassen, wenn nach
dem Gutachten des beamteten Tierarztes dadurch die Tilgung der Seuche zu erwarten ist.

(2) Friihestens zwei, spitestens neun Monate nach der Totung oder Behandlung der an der
Seuche erkrankten Bienenvdlker sind alle Volker des Bienenstandes zweimal durch den
beamteten Tierarzt nachzuuntersuchen; der Abstand zwischen den beiden Untersuchungen
muf} mindestens acht Wochen betragen. Die zweite Untersuchung ist entbehrlich, wenn sich
bei der Untersuchung von Futterproben, die im Rahmen der ersten Untersuchung zusétzlich
gezogen worden sind, keine Anhaltspunkte fiir amerikanische Faulbrut ergeben.

§10

(1) Ist die amerikanische Faulbrut in einem Bienenstand amtlich festgestellt, erklart die
zustindige Behorde das Gebiet in einem Umkreis von mindestens einem Kilometer um den
Bienenstand zum Sperrbezirk.

(2) Ist die amerikanische Faulbrut in einem Wanderbienenstand amtlich festgestellt, kann die
zustindige Behorde auch das Gebiet um die fritheren Standorte des erkrankten Bienenvolkes
zum Sperrgebiet erkldren, wenn anzunehmen ist, dal die Seuche bereits an den friitheren
Standorten in dem Bienenstand geherrscht hat. Die zustindigen Behorden konnen
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genehmigen, dall der betroffene Bienenstand an seinen Heimatstandort verbracht wird; in
diesem Falle ist dort ebenfalls ein Gebiet gemdll Absatz 1 zum Sperrbezirk zu erkléren.

§11
(1) Fiir den Sperrbezirk gilt folgendes:

1. Alle Bienenvolker und Bienenstinde im Sperrbezirk sind unverziiglich auf amerikanische
Faulbrut amtstierdrztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frithestens zwei,
spatestens neun Monate nach der Totung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten
Bienenvolker des verseuchten Bienenstandes zu wiederholen.

2. Bewegliche Bienenstinde diirfen von ihrem Standort nicht entfernt werden.

3. Bienenvolker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfille, Wachs,
Honig, Futtervorrite, Bienenwohnungen und benutzte Gerétschaften diirfen nicht aus den
Bienenstianden entfernt werden.

4. Bienenvolker oder Bienen diirfen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden.
(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 Nr. 3 findet keine Anwendung auf

1. Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfille, wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe,
die tiber die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfiigen, unter der
Kennzeichnung "Seuchenwachs" abgegeben werden, und

2. Honig, der nicht zur Verfiitterung an Bienen bestimmt ist.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 1 findet § 9 Abs. 2 Satz 2 entsprechende Anwendung.

(3) Die zustindige Behorde kann fiir Bienenvolker, Bienen, Bienenwohnungen und
Geridtschaften sowie Futtervorrdte Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn eine
Verschleppung der Seuche nicht zu befiirchten ist.
4. Aufhebung der Schutzmafiregeln

§12

(1) Angeordnete SchutzmaBregeln sind aufzuheben, wenn die amerikanische Faulbrut
erloschen ist.

(2) Die amerikanische Faulbrut im Bienenstand gilt als erloschen, wenn

1. alle Bienenvolker des verseuchten Bienenstandes verendet oder getdtet und unschidlich
beseitigt worden sind oder

2. die an der Seuche erkrankten Bienenvolker des verseuchten Bienenstandes
a) verendet oder gettet und unschédlich beseitigt oder
b) behandelt worden sind und

c¢) die Untersuchung nach § 9 Abs. 2 einen negativen Befund ergeben hat
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und

3. die Entseuchung unter amtlicher Uberwachung durchgefiihrt und vom beamteten Tierarzt
abgenommen worden ist.

(3) Die amerikanische Faulbrut im Sperrbezirk gilt als erloschen, wenn die Voraussetzungen
des Absatzes 2 erfiillt sind und die Untersuchungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 einen negativen
Befund ergeben haben.

IV. SchutzmaBiregeln gegen die Milbenseuche
§13
(weggefallen)
§ 14

(1) Ist ein Bienenstand von der Milbenseuche befallen, so hat der Besitzer alle Bienenvolker
des Bienenstandes zu behandeln, soweit nicht eine Behandlung nach Absatz 2 angeordnet
worden ist.

(2) Die zustdandige Behorde kann, soweit es zum Schutz gegen die Milbenseuche erforderlich
ist, anordnen, daf} in einem von ihr bestimmten Gebiet innerhalb einer von ihr bestimmten
Frist alle Bienenvolker gegen die Milbenseuche zu behandeln sind; sie kann dabei die Art der
Behandlung bestimmen.

V. Schutzmafiregeln gegen die Varroatose
§ 15

(1) Ist ein Bienenstand mit Varroamilben befallen, so hat der Besitzer alle Bienenvdlker des
Bienenstandes jdhrlich gegen Varroatose zu behandeln, soweit nicht eine Behandlung nach
Absatz 2 angeordnet worden ist.

(2) Die zustidndige Behorde kann, soweit es zum Schutz gegen die Varroatose erforderlich ist,
anordnen, dal} in einem von ihr bestimmten Gebiet innerhalb einer von ihr bestimmten Frist
alle Bienenvolker gegen Varroamilben zu behandeln sind; sie kann dabei die Art der
Behandlung bestimmen.

VI. Ordnungswidrigkeiten
§16

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Tierseuchengesetzes
handelt, wer vorsétzlich oder fahrlédssig einer mit einer Genehmigung nach § 5 Abs. 3, § 10
Abs. 2 Satz 2 oder § 11 Abs. 3 verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt :

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrldssig
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. entgegen § 1 a eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig

erstattet,

einer Vorschrift des § 2 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 oder § 8 Abs. 1 Nr.7, 8 oder 9 iiber
Reinigung, Entseuchung, Aufbewahrung oder unschédliche Beseitigung zuwiderhandelt,

entgegen § 4 nicht die erforderliche Hilfe leistet,

der Vorschrift des § 5 Abs. 1 tiber die Vorlage einer Bescheinigung des § 5 a Satz 1 iiber
das Anbringen eines Schildes oder des § 5 a Satz 2 iiber die Untersuchung
zuwiderhandelt,

entgegen § 6 eine Bienenwohnung nicht bienendicht verschlossen hilt,

entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 eine dort bezeichnete Verdnderung an einem Bienenstand
vornimmt,

entgegen § 7 Nr. 2 oder § 8 Abs. 1 Nr. 1 einen Bienenstand betritt,

entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 2 oder § 11 Abs. 1 Nr. 3, ein Bienenvolk, Bienen oder einen dort
bezeichneten Gegenstand entfernt,

entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 3 ein Bienenvolk oder Bienen in einen Bienenstand verbringt
oder entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 4 Bienen oder einen dort bezeichneten Gegenstand in eine
unverseuchte Bienenwohnung verbringt,

entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 5 Honig nicht unschidlich beseitigt,

einer Vorschrift des § 8 Abs. 1 Nr. 6 iiber die Aufbewahrung eines dort bezeichneten
Gegenstandes zuwiderhandelt,

entgegen § 11 Abs. 1 Nr. 2 einen Bienenstand entfernt oder

entgegen § 11 Abs. 1 Nr. 4 ein Bienenvolk oder Bienen in einen Sperrbezirk verbringt.

VII. Schlufivorschriften

§16a

Ubergangsvorschrift

Wer am 25. April 2000 Bienen im Sinne des § 1 a hélt, hat dies bis zum 25. Juni 2000 der
zustdndigen Behorde unter Angabe der Anzahl der Bienenvdlker und ihres Standortes
anzuzeigen.

§17

(Inkrafttreten)



	I. Begriffsbestimmungen
	
	§ 1


	II. Allgemeine Vorschriften
	
	
	§ 1 a

	§ 2
	§ 2a

	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 5a
	§ 5b



	III. Schutzmaßregeln gegen die amerikanische Faulbrut
	1. Verschluß von Bienenwohnungen
	§ 6

	2. Schutzmaßregeln vor amtlicher Feststellung der amerikanischen Faulbrut oder des Seuchenverdachts
	§ 7

	3. Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststellung der amerikanischen Faulbrut
	§ 8
	§ 9
	§ 10
	§ 11

	4. Aufhebung der Schutzmaßregeln
	§ 12


	IV. Schutzmaßregeln gegen die Milbenseuche
	
	§ 13
	§ 14


	V. Schutzmaßregeln gegen die Varroatose
	
	§ 15


	VI. Ordnungswidrigkeiten
	
	§ 16


	VII. Schlußvorschriften
	
	
	§ 16 a

	§ 17



